
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Finanzen 

Verfasser/in Baas, Jochen 

Vorlage Nr. 084/2025 

Datum 14.05.2025 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ortschaftsrat Brombach öffentlich-Vorberatung 03.06.2025  

Ortschaftsrat Haagen öffentlich-Vorberatung 03.06.2025  

Ortschaftsrat Hauingen öffentlich-Vorberatung 03.06.2025  

Hauptausschuss öffentlich-Vorberatung 24.06.2025  

Gemeinderat öffentlich-Beschluss 01.07.2025  

 

 

 

Betreff: 

 

Finanzielle Ausstattung der Kameradschaftskassen der Feuerwehrabteilungen 

Lörrach, Brombach, Haagen und Hauingen 

 

 

Anlagen: 

 

    

 

Beschlussvorschlag: 

 

 

1. 1. Für den Zeitraum 2025 – 2027 erhalten die Kameradschaftskassen der 

Feuerwehrabteilungen folgende Zuschüsse pro Jahr 

Lörrach  11.250 € 

Brombach  250 € 

Haagen  500 € 

Hauingen  200 €. 

2. Zuschüsse für Jubiläen werden wie folgt festgesetzt: 

- 25, 50 und 75 Jahre: 2.500 € 

- 100 und 125 Jahre: 5.000 € 
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- 150 und 175 Jahre: 7.500 €. 

Diese werden im Jahr nach erfolgter Durchführung eines für die Öffentlichkeit 

bestimmten Festes ausbezahlt. 

3. Im Jahr 2025 erhält die Kameradschaftskasse der Abteilung Brombach einen 

Jubiläumszuschuss i.H.v. 7.500 €.  

4. Im Jahr 2026 erhält die Kameradschaftskasse der Abteilung Hauingen einen 

Jubiläumszuschuss i.H.v. 7.500 €. 
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Personelle Auswirkungen: 

 

    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

12.60       Summe 

    € € € € € € € 

Ausgaben insgesamt:  19.700 19.700 12.200   51.600 

 
davon geplant / bereitg.:  25.200 25.200 25.200   75.600 

 
davon nicht geplant:   -5.500 -5.500 -13.000   -24.000 

  

  
              

Einnahmen insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

 

              

Saldo (Eigenanteil):        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

                

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):         
 

  
  

                

 

 
 

 

Begründung: 

 

Die Höhe der Zuschüsse an die Kameradschaftskassen wurde vom Gemeinderat zuletzt 

im Jahr 2018 für den Zeitraum von 2019 bis 2024 beschlossen. Als Richtgröße diente das 

durchschnittliche Spendenaufkommen bei einem grundsätzlichen Betrachtungszeitraum 

von fünf Jahren. Der Auszahlungszeitraum betrug in der Regel drei Jahre, zuletzt jedoch 

sechs Jahre. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, den neuen Auszahlungszeitraum wieder auf drei Jahre 

festzulegen. 

 

Daraus ergeben sich folgende Zuschüsse: 

 

Abteilung 2019-2024 2025 - 2027 

Lörrach         23.000 €          11.250 €  

Brombach               600 €                250 €  

Haagen           1.200 €                500 €  

Hauigen               400 €                200 €  

 

 

Im Jahr 2027 soll der Zuschuss für 2028 bis 2030 festgelegt werden.  

 

Zuschuss für Jubiläen: 
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Die Spenden anlässlich von Jubiläen werden aus steuerlichen Gründen an die Stadtkasse 

weitergeleitet und werden für den Feuerschutz verwendet, jedoch nicht für die 

Kameradschaftskasse.  

 

Im Jahr 2022 fand das 150-jährige Feuerwehrjubiläum der Abteilung Brombach statt. 

Im Jahr 2025 feiert die Abteilung Hauingen ihr 150. Feuerwehrjubiläum.  

 

In diesen Jahren ist das Spendenaufkommen deutlich höher. Da Spenden nur für 

Feuerwehrzwecke verwendet werden dürfen und nicht für das Jubiläum wird 

vorgeschlagen, dass alle 25 Jahre anlässlich eines Jubiläums ein besonderer Zuschuss für 

die Durchführung der Feierlichkeiten bereitgestellt wird. Die Auszahlung für ein Jubiläum 

erfolgt nur bei Durchführung eines für die Öffentlichkeit zugänglichen Festes.  

 

Die Zuschüsse werden wie folgt festgesetzt: 

 

- 25, 50 und 75 Jahre: 2.500 € 

- 100 und 125 Jahre: 5.000 € 

- 150 und 175 Jahre: 7.500 € 

 

Die neue Regelung für Jubiläen soll rückwirkend für das Jubiläum der Abteilung 

Brombach im Jahr 2022 angewendet werden, um das außergewöhnlich hohe 

Spendenaufkommen zu würdigen. 

 

Peter Kleinmagd 

Stadtkämmerer   
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